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Wien, am 16. September 2020 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

 

die Abgeordneten zum Nationalrat Christian Lausch, Kolleginnen und Kollegen haben am 

16. Juli 2020 unter der Zl. 2879/J-NR/2020 an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend „Kontrolle des Vereins ZARA“ gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 sowie 3 bis 8:   

 

 Wurde der Verein ZARA, als Empfänger von hunderttausenden Euros an Subventionen, 

seit 2015 im Hinblick auf die Befähigung als Förderungswerber geprüft? 

Wenn ja, inwiefern? 

 Wenn ja, wann? 

Wenn ja, von wem? 

Wenn nein, warum nicht? 

 Wurde der Verein ZARA, als Empfänger von hunderttausenden Euros an Subventionen, 

seit 2015 im Hinblick auf die Einhaltung der vertraglichen Förderungsbestimmungen, 

Bedingungen und Auflagen geprüft? 

Wenn ja, inwiefern? 

Wenn ja, wann? 

Wenn ja, von wem? 

Wenn nein, warum nicht? 
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 Wurde seit Bekanntwerden einer möglichen nicht-ordnungsgemäßen Geschäftsführung 

des Vereins ZARA (vgl. FN 1) eine Prüfung vorgenommen? 

Wenn ja, inwiefern? 

Wenn ja, wann? 

Wenn ja, von wem? 

Wenn nein, warum nicht? 

 Gibt es darüber hinaus Hinweise auf eine nicht-ordnungsgemäßen Geschäftsführung des 

Vereins ZARA, die einer Prüfung zugrunde gelegt werden? 

Wenn ja, inwiefern? 

Wenn ja, seit wann? 

Wenn ja, von wem? 

Wenn ja, mit welcher Konsequenz? 

Wenn nein, warum nicht? 

 Sind Ihnen darüber hinaus Verdachtsmomente, die Anlass für eine Prüfung des Vereins 

ZARA geben, bekannt? 

Wenn ja, inwiefern? 

Wenn ja, seit wann? 

Wenn ja, von wem? 

Wenn ja, mit welcher Konsequenz? 

Wenn nein, warum nicht? 

 Wurde vor der Gewährung der Förderung des Vereins ZARA eine Erhebung gem. §17 ARR 

vorgenommen? 

Wenn ja, mit welchem Ergebnis? (Bitte um Aufschlüsselung der seitens ZARA 

bekanntgegebenen Förderungen aus öffentlichen Mitteln) 

Wenn ja, inwiefern? 

Wenn ja, wann? 

Wenn ja, von wem? 

Wenn nein, warum nicht? 

Wenn nein, werden Sie eine nachträgliche Erhebung vornehmen? 

 Welche Förderungsvoraussetzungen, Bedingungen oder Auflagen, insbesondere solche, 

die die Erreichung des Förderungszwecks sichern sollen, wurden mit ZARA vereinbart? 

Inwiefern wurde bzw. wird die Einhaltung dieser Vereinbarung kontrolliert? 

 

Ich verweise auf meine Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Zl. 1995/J-NR/2020 vom 

13. Mai 2020. 

 

Zu Frage 2: 

 

 Wurde der Verein ZARA, als Empfänger von hunderttausenden Euros an Subventionen, 

seit 2015 im Hinblick auf die widmungsgemäße Verwendung der Förderungsmittel 

geprüft? 

Wenn ja, inwiefern? 

2 von 3 2890/AB XXVII. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at



 

3 von 3 

Wenn ja, wann? 

Wenn ja, von wem? 

Wenn nein, warum nicht? 

 

Die Prüfung der widmungsgemäßen Verwendung von Druckkosten- und 

Übersetzungsbeiträgen meines Ressorts erfolgt anhand der von ZARA vorzulegenden Original-

Rechnungs- und Zahlungsbelege durch die zuständige Abteilung. ZARA übermittelt meinem 

Ressort nach Drucklegung stets ein Exemplar des Rassismus-Reports. 

 

 

 

 

 

Mag. Alexander Schallenberg 
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